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Nro. 15.

Neve Leriirr Schul Stitliiig.

Biel.

Vierter Jahrgang.

Samstag den 13. April 18K1.

Dieses wöchentlich einmal, je SamstapS erscheinende Blatt tostet franko durch die acinze Schweiz jährlich Fr. 4. 20. halbjährl. Fr. 2. Z0.
Bestellungen nehmen alle Postämter an. In Viel die Erpedition. JnsertionSgebiihr: tv Cent, die Zeile oder denen Raum.

Zur Revision des Unterrichtsplanes für die
deutschen Primärschulen.

VlI.
Der Sprachunterricht in der Mittel» u. Oberschule,

k. Die Sprachlehre.

2.

Nachdem wir den Zweck, die Bedeutung und Be-

grenzung, sowie das Prinzip der methodischen Gliederung
des grammatischen Unterrichts in der Volksschule besprochen,

bleibt uns schließlich noch übrig, die methodische Gliede-

rung für die einzelnen Schulstufen und Schuljahre wenig-
stens im Allgemeinen durchzuführen. Wir beschränken uns

hiebei auf die unerläßlichsten Andeutungen und lassen so-

dann die stoffliche Gliederung folgen, wie wir sie in den

Unterrichtsplan niedergelegt wünschen.

Bei der methodischen Durchführung des grammatischen

Unterrichts gehen wir von denselben Grundsäßen aus, die

wir schon im Anschauungsunterricht dargelegt haben. So
wenig der Scküler sogleich zur vollständige» Anschauung

und Auffassung eines Gegenstandes der Außenwelt be-

fähigt ist, so wenig vermag er einen bestimmten gram-
matischen Stoff sogleich nach allen Beziehungen richtig
aufzufassen und zu bewältigen. Wie mau dort zunächst

mit den auffallendsten, hervorragendsten Bestimmungen sich

begnügen muß und nur nach und nach in der wieder-

holten Betrachtung desselben Objekts zur Auffassung der

tiefer liegenden Eigenschaften übergehen kann, so auch hier,

wo wir die Sprache zum Objekt der Betrachtung machen.

Daraus folgt die Nothwendigkeit, denselben grammatischen

Stoff wiederholt d. h. bei verschiedenem Standpunkt des

Schülers zu behandeln und dadurch sowohl mit Rücksicht

auf den stofflichen Umfang, als auch auf die Tiefe der

Auffassung einen Fortschritt zu erzielen. Wir machen da-

her in der Mittel- und Oberschule dieselben Spracher-
scheinungen zum Gegenstand der Betrachtung, gehen aber

auf der dritten Unterrichtsstufe nicht mehr blos auf die

Hauptformen ein und bleiben hier nicht mehr bei einer

mehr äußerlichen Auffassung stehen, sondern suchen den

Blick des Schülers tiefer in die Sache eindringen zu

lassen und ihm die verschiedensten Wort- und Saßformen,
soweit sie nämlich für seine Sprachbildung nothwendig er-

scheinen, zum klaren Bewußtsein zu bringen. Wir haben

schon früher nachgewiesen, daß sich der grammatische Un-

terricht an die organische Entwicklung des Urtheils anzu-

schließen habe; er wird daher in der Mittel- wie in der

Oberschule zunächst den engen einfachen, dann den er-
wetterten einfachen, endlich den zusammengesetzten Satz
dem Schüler zur Betrachtung vorlegen. In der Mittel-
schule müssen die drei Jahresklassen nothwendig auseinan^

der gehalten werden; in der Oberschule ist der Zusammen-

zug einzelner Jahrgänge schon aus dem Grunde eher mög-
lich, weil die Schüler bereits ein gewisses Maß gram-
matischer Kenntnisse mitbringen. Es wird in den meisten

Fällen am zweckmäßigsten sein, die Schüler der Ober-
schule beim grammatischen Unterricht in zwei getrennten
Abtheilungen zu beschäftigen.

l. Mittelschule.

Viertes Schuljahr.

Allgemeine Kenntniß des engen einfachen Satzes..

n. Betrachtung und Unterscheidung von Satzgegenstand
und Satzaussage zunächst im engen einfachen, dann

auch im erweiterten einfachen Saß in der Weise, daß

die bestimmenden Mitglieder des letztern (Zuschrei-

bung, Ergänzung und Umstand) nur als Erweite-

rungen zum Satzgegenstand und zur Satzaussage

aufgefaßt, aber nicht speziell unterschieden werden.
b. Betrachtung und Unterscheidung der Ding-, Eigen-

schafts- und Thätigkeitswörter unter sich und gegen-
über den Formwörtern, welch' letztere auf dieser

Stufe nicht weiter unterschieden werden.

e. Betrachtung, Unterscheidung und Uebung der im

engen einfachen Satz zur Anwendung kommenden

Hauptbiegungsformeu (Geschlecht, Zahl, Person und

Zeit).
ck. Analytische Uebungen an Lesestücken, wodurch die

grammatischen Belehrungen von Stufe zu Stufe
unterstützt und bis zum sichern Besitz des Schülers
eingeübt werden.

Fünftes Schuljahr.

Allgemeine Kenntniß des erweiterten einfachen Satzes.

u. Betrachtung und Unterscheidung der bestimmenden

Satzglieder: Zuschreibung, Ergänzung und Um-

stand.
i>. Betrachtung und Unterscheidung der im einfachen

Satz zur Anwendung kommenden Wortarten.

c. Betrachtung und Einübung der Biegnng des Ding-,
Eigeuschafts- und Thätigkeitswortes, soweit dieselbe

im einfachen Satze zur Anwendung kommt.



cl. Analytische Uebungen an Lesestücken, wodurch die
grammatischen Belehrungen von Stufe zu Stufe
unterstützt und bis zum sichern Besitz des Schülers
eingeübt werden.

Sechstes Schuljahr.

Allgemeine Kenntniß des zusammengesetzten Satzes,
n. Betrachtung, Unterscheidung und Einübung der Haupt-

formen des zusammengesetzten Satzes.
d. Kenntniß der im zusammengesetzten Satz neu auf-

tretenden Wortarten.
e. Betrachtung und Einübung der im zusammengesetzten

Satz zur Anwendung kommenden Biegungsformen
(Aussageformen).

<l. Analytische Uebungen an Lesestücken zur Einübung
und Befestigung der aufgefaßten Sprachformen.

Die Sprachlehre wird in der Mittelschule an der
Hand einer metbodisch geordneten Sammlung von Muster-
sâtzen ertheilt.

2. Oberschule.

Wiederholung, Erweiterung und abschließende Er-
gänznng der grammatischen Belehrungen aus der Wort-
und Satzlehre,

n. Genauere Betrachtung des einfachen Satzes, der
Wortarten und Biegungsformen, welche in demselben

zur Anwendung kommen,
b. Genauere Betrachtung des zusammengesetzteu Satzes,

der Wortarten und Biegungsformen, welche in dem-
selben zur Anwendung kommen,

o. Das Wesentlichste aus der Wortbildungslehre,
ct. Grammatische Analyse zusammenhängender Lesestücke.

Die Sprachlehre wird in der Oberschule an der
Hand eines grammatischen Leitfadens ertheilt.

Nachdem wir, durch die Rücksicht auf den beschränkten
Raum unsers Blattes leider nur in fragmentarischen Be-
merkungen, das Gebiet des Sprachunterrichts in der Volks-
schule durchlaufen, schließen wir die erste Serie unseres
Artikels „zur Revision des Unterrichtsplans", uns vorbe-
haltend, in einer spätern Fortsetzung auch die übrigen
Unterrichtsgegenstände in ähnlicher Weise zu besprechen.

Mögen unsre Bemerkungen die Lehrer zur gründlichen
Prüfung veranlassen und dadurch zur Läuterung der An-
sichten und zur Förderung eines naturgemäßen Sprach-
Unterrichts ihr Scherflein beitragen! U.

Entwurf eines Lehrplans für das deutsche

Lehrerseminar.

ì. Allgemeine Bestimmungen.

1) Der Unterricht im Seminar hat den Zweck, den

Zöglingen eine gründliche intellektuelle und sittlich-religiöse
Ausbildung und die Erwerbung der erforderlichen Kennt-
nisse und Fertigkeiten zu gewähren, um dieselben zur segene-
reichen Wirksamkeit in der Volksschule, wie auch zur
Selbstbildung und zur allseitigen Förderung der Volks-
bildung und Volkswohlfahrt fähig und geneigt zu machen.

2) die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes findet
das Seminar in folgenden Unterrichtsgegeuständen

u. Pädagogik (Psychologie, allgemeine und praktische
Pädagogik uebst praktischen Uebungen),

b. Religion (biblische Geschichte und Geographie, Bibel-
künde und Kirchengeschichte, christliche Glaubens-
und Sittenlehre).
Deutsche Sprache (Sprachlehre, Lesen und Erklären
von Musterstücken, Uebung im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck, deutsche Literaturgeschichte),

ct. Französische Sprache (Einführung in die Elemente
derselben).

n. Mathematik (Arithmetik und Geometrie).
f. Naturkunde (Naturgeschichte, Physik und Chemie

mit besonderer Rücksicht auf Landwirthschaft und Ge-
werbe).
Geschichte (allgemeine und vaterländische Geschichte).

Ir. Geographie (politische, physikalische und mathematt-
sche Geographie).

i. Musik (Musiktheorie, Gesang, Klavier-, Orgel- und
Violinspiel).

Ic. Zeichnen (freies Handzeichne» und geometrisches
Zeichnen).

I. Schönschreiben (in Verbindung mit Buchhaltung).
m. Leibesübungen (Turnen lind landwirthschaftliche Ar-

beiten).
3) Der gesammte Unterricht der Anstalt soll möglichst

ineinandergreifen, so daß die einzelnen Unterrichtszweige
sich gegenseitig ergänzen und unterstützen.

In der Auswahl und Anordnung des Unterrichtsstof-
fes haben sich die Lehrer genau an die Bestimmungen des
Lehrplanes zu halten und in der methodischen Behandlung
derselben darauf zu bringen, daß in allen Richtungen un-
ter Vermeidung mechanischer Stoffaufnahme Wissen und
Können des Zöglings Hand in Hand gehen und derselbe
zur geistigen Durchdringung und selbstständigcn BeHerr-
schung des Unterrichts befähigt werde.

4) Die Lehrer sind verpflichtet, ihren Unterricht stets im
Hinblicke auf die Berufsbildung der Zöglinge zn ertheilen,
indem sie mit dem theoretischen Unterricht die ^nöthigen
methodologischen Hinweisungen verbinden und dafür sorgen,
daß der im Unterrichtsplan der Volksschule vorgeschriebene
Stoff von den Zöglingen gründlich verarbeitet und voll-
ständig beherrscht wird.

5) Da die Fähigkeit eines richtigen und lebendigen münd-
lichen Ausdruckes zu den wesentlichen Eigenschaften eines
guten Volksschullehrers gehört, so ist hierauf in allen Un-
terrichiszweigen mit besondern! Nachdrucke hinzuwirken, in-
dem die Zöglinge zu vollständigen, sprachrichtigen Antwor-
ten und zur zusammenhängenden Reproduktion behandelter
Gegenstände in den verschiedenen Gebieten des Unterrichts
unablässig angehalten werden. Antworten im Chor dürfen
nicht geduldet werden.

Die Besprechung uud Beleuchtung der Organisation
des Volksschulunterrichts und der methodischen Dnrchfüh-
rung der verschiedenen Untcrrichtsgegenstände ist Sache des
Directors, so weit er nicht einzelne Seminarlehrer mit der
speziellen Methodisirung ihres Faches beauftragt.

6) Um das zeitraubende Diktiren und Nachschreiben
zu ersparen, soll in jedem Fache, in welchem zweckmäßige
Lehrbücher vorhanden sind, ein solches eingeführt, dem
Unterricht zu Grunde gelegt und das Schreiben auf das
unumgänglich Nothwendige beschränkt werden.

Sî. Besondere Bestimmungen.

i
Pädagogik.

In der Unterklasse werden im zweiten Semester auf
Grundlage der in Haus und Schule gemachten Erfahrun-
gen der Zöglinge wöchentlich zwei Stunden zn Besprecht!»-
gen über einzelne wichtige Erscheinungen in der körper-
lichen und geistigen Entwickelung, wie in der häuslichen
und öffentlichen Erziehung verwendet, um einerseits die
Zöglinge zur psychologisch-pädagogischen Beobachtung an-
zuleiten und anderseits dadurch die Grundlage zu gewin-
nen für den systematischen Unterricht in der Pädagogik.

t. Psychologie.

Mittelklasse. Wöchentlich 3 Stunden.

Der Unterricht in der Psychologie bezweckt eine klare
Einsicht in den Organismus und die Entwickelung des
subjektiven Geistes von den niedersten Stufen seelischer



Thätigkeit bis zur Realisirung des Begriffes des Geistes
und umfaßt:

n. Die Entwickelung der Seele zum Geist.
h. Die Geistesthätigkcite».
e. Die besondern Bestimmtheiten des Geistes.

2. Allgemeine Pädagogik.
Oberklaffe. Wöchentlich 3 Stunden.

Der Unterricht in der allgemeinen Pädagogik sucht
dem Zögling eine wissenschaftliche Erkenntniß der Erzie-
hnng im Allgemeinen zu vermitteln, um ihm die selbststän-

dige Verarbeitung pädagogischer Schriften und eine gründ-
liche Einsicht in die Ziele, die Mittel und Wege der Volks-
schnlerziehung zu ermöglichen. Er behandelt:

u. Das Wesen der Erziehung^
b. Die Elemente der Erziehung,
e. Das Werk der Erziehung.

3. Praktische Pädagogik.
Oberklasse. Wöchentlich 3 Stunden.

Die praktische Pädagogik ist wesentlich Volksschul-
knnde im weitern Sinne des Worts. Durch sie soll der

Zögling einerseits mit dem Verhältniß der Volksschule zur
häuslichen Erziehung und zu den übrigen öffentlichen Er-
ziehungsanstalten bekannt gemacht? anderseits in die Ans-
gäbe der Volksschule, die Mittel und Wege zu ihrer
Lösung und in die geschichtliche Entwickelung unsers Volks-
schulwesens eingeführt werden.

Der Unterricht gliedert sich in folgende Abschnitte:
a Haus und Schule: Verhältniß der häuslichen und

öffentlichen Erziehung; die öffentlichen Erziehungs-
anstalten in ihrem organischen Zusammenbang; die

Volksschule nach ihrem Begriff, ihrem Zweck und
den ihr zu Gebote stehenden Erziehungsmitteln.

>,. Die Erziehung in der Volksschule: Pflege, Zucht
und Unterricht in der Volksschule mit besonderer

Rücksicht auf die Organisation des Volksschulunter-
richts im Allgemeinen und die methodische Durch-
führung der einzelnen Unterrichtsgegenstände im
Besondern.

e. Geschichtliche Entwicklung der Volksschule mit vor-
züglicher Rücksicht auf den Kanton Bern und dessen

Schulgesetzgcbung.
Dem Unterricht in der praktischen Pädagogik gehen

methodische Uebungen zur Seite, welche mit den ischülern
der Musterschule durch die Seminarzöglinge vorgenommen
und nach ihrer Beendigung unter Leitung des Lehrers
von den übrigen Zöglingen besprochen und beurtheilt
werden.

Ueberdieß haben die Zöglinge der Mittel- und Ober-
klaffe die Mustcrschule während eines Jahres zweimal je
eine ganze Woche einzeln oder paarweise zu besuchen. Sie
stehen während dieser Zeit unter der unmittelbaren Lei-

tung des Musterlehrers, der sie zunächst mehr als Lehr-
schüler, in der Folge in selbstständigerer Weise beim Schul-
geschäft bethätigt und am Ende der Woche über ihr ganzes
Verhalten dem Seminardirektor Bericht erstattet. Die
Zöglinge selbst haben ein Tagebuch zu führen, in welches
sie die Lektionen und stille Pensen der verschiedenen Klassen
mit ihren allfälligen Bemerkungen eintragen.

Gegen Ende des Schuljahrs haben sämmtliche Zog-
linge der Oberklasse während einiger Tage die Muster-
schule und andere Schulen der Umgegend zu besuchen,

woran sich die abseblicßlichen Belehrungen über den äußern
und innern Gang der Sckulführung anknüpfen.

ii
Religion.

Unterkl. Wöchentlich 3 Stunden.

t) Die biblische Geschichte des Alten Testaments
wird im Zusammenhang nach der ^obligatorischen Kinder-

bibel so behandelt, daß der Stoff nicht nur im Allge-
meinen und Einzelnen erklärt, sondern auch tiefer auf die
Grundgedanken eingegangen wird. Als Einleitung geht
eine kurze Geographie des Alten Testaments voraus, auf
welche im Laufe des Unterrichts so oft nöthig, unter Be-
Nutzung der Karte hingewiesen wird.

2) Die Bibelkunde wird theils als Hülfsmittel
zur biblischen Geschichte, theils als selbstständige Disziplin
behandelt, und zwar in diesem Kurse nach einer allgemeinen
Einleitung die Bibelkundc des alten Testaments. Sie
wird fortlaufend durch die kursorische Lektüre der bezeich-
nendsten Abschnitte aus der Bibel selbst unterstützt.

Mittelklasse. Wöchentlich 3 Stunden.

1) Die biblische Geschichte des Neuen Testaments
wird in derselben Weise wie diejenige des Alten Testa-
ments behandelt und derselben ebenfalls eine kurze Geo-
graphie- des Neuen Testaments oder Schilderung des
jüdischen Landes und Volkes zur Zeit Jesn vorausgeschickt.

2) Bibelkundc des Neuen Testaments nach derselben
Anlage und Durchführung wie beim Alten Testament.

Am Schlüsse dieses Schuljahrs wird das Ganze der
biblischen Geschichte und Bibelkundc übersichtlich zusammen-
gefaßt.

Oberklasse. Wöchentlich 3 Stunden.

1) Die christliche Glaubens^ und Sittenlehre wird
im Sommersemcster in wöchentlich 2 Stunden in Form
eines systematischen Abrisses behandelt, so daß sich daraus
ein genügendes Bild der protestantischen Dogmatik und
Ethik ergiebt.

2) Die Kirchcngeschichte wird in Form einer kurzen
Uebersicht der allgemeinen kirchlichen Entwickelung mit
Hervorhebung der wichtigsten Hauptmomente behandelt,
wozu wöchentlich eine Stunde verwendet wird.

3) Im Wintersemester werden wöchentlich zwei Stun-
den zu methodologischen Belehrungen über den Religions-
unterricht in der Volksschule, so wie zur zusammenfassen-
den Wiederholung aller drei Kurse verwendet.

III
Deutsche Sprache.

Unterklasse. Wöchentl. 7 Stunden.

t) Sprachlehre (3 Stunden),
u. Wiederholung des der Volksschule zugewiesenen

Stoffes.
b. Lautlehre.
o. Flexionslehre.

Bei diesen Belehrungen ist der Dialekt besonders
zu berücksichtigen.

2) Lesen und Erklären H2 Stunden) von leichtern
Mnstcrstücken in Prosa und Poesie nnt besonderer Rück-
sieht auf die verschiedenen Darstellungsformen der pro-
saischen und poetischen Rede.

3) Uebung im mündlichen und schriftlichen
Gcdankenausdruck (2 Stunden). Freier Vortrag
memorirter Lcsestncke; mündliche und schriftliche Repro-
duktion des Gelesenen; mündlicher Vortrag von durch die
Zöglinge verfertigten schriftlichen Ausarbeitungen; Uebung
in der Disposition und Ausarbeitung von Beschreibungen,
Erzählungen und leichtern Abhandlungen. Besprechung
der korrigirten Arbeiten in der Klasse.

Mittelklasse. Wöchentl. 7 Stunden.

1) Sprachlehre (2 Stunden),
u. Die Lehre vom einfachen Satz.
t>. Die Lehre vom zusammengesetzten Satz.
c. Die Wortbildungslehre.

Bei diesen grammatischen Belehrungen ist wie
in der Unterklasse der Dialekt zu berücksichtigen und
das Erlernte in mannigfachen analytische» Uebungen
zu befestigen.



2) Lesen und Erklären (3 Stunden) von Muster-
stücken in Prosa und Poesie mit Rücksicht auf die ver-
schiedenen Darstellungsformen der prosaischen und poetischen
Rede als Grundlage des spätern zusammenhängenden
Unterrichts in Stylistik und Poetik.

3) Uebung im mündlichen und schriftlichen
Gedanke nausdruck, (2 Stunden) im Allgemeinen wie
in der vorigen Klasse, nur in etwas gesteigerter Anforde-
rung; im schriftlichen Ausdruck ist die Abhandlung mehr
zu berücksichtigen. Bei den verschiedenen Arten schrift-
licher Darstellung ist auch die Form des Briefs und der
Geschäftsaufsätze anzuwenden und zu üben.

Oberklasse. Wöchentl. 7 Stunden.

1) Sprachlehre (2 Stunden).
u. Wiederholung der grammatischen Belehrungen der

beiden vorhergehende» Kurse und Befestigung des

grammatischen Wissens durch mannigfache analytische
Uebungen.

b. Stylistik: Uebersichtliche Darstellung der Formen
und Arten der prosaischen Rede auf Grundlage
früher behandelter Musterstücke.

o. Poetik: Uebersichtliche Darstellung der Formen und
Arten der poetischen Rede auf Grundlage früher
behandelter Musterstücke.

2) deutsche Literatur (3 Stunden). Geschichte
der deutschen Literatur mit besonderer Rücksicht auf die
neuere Zeit von Haller bis auf die Gegenwart auf Grund-
läge früher behandelter Lesestücke und der Lektüre möglichst
zahlreicher, charakteristischer Proben.

3) Uebung im mündlichen und schriftlichen
Gedanken ausdrnck (2 Stunden). Im Allgemeinen
wie in den vorhergehenden Klassen, aber in gesteigerter
Anforderung. Im mündlichen Ausdruck ist auf die Fertig-
keit hinzuwirken, über einen bekannten Gegenstand die
Gedanken rasch zu sammeln, und dieselben geordnet und
zusammenhängend auszudrücken; im schriftlichen Ausdruck
tritt die Abhandlung namentlich auch in Form größerer
Zuschriften und Gutachten über pädagogische Fragen in
den Vordergrunds

^ ^
Ausschreibungen.

Ort. Schulart. Kdz. Bsd. Prüf.
Radelfingeu Oberschule 50 Fr. 400 -c. 22. April.

„ Unterschule 00 ges. Min. „
Aarmühle (Gsteig) El.-Klasse 65 Fr. 391.70 20.
Garstatt (Voltigen) Unterschule 40 ges. Min. 10.
Leber (Eggiwyl) gem. Schule 65 „ 13. »

Ausschreibung einer Privatschule.
Im freiburgischen Sensenbezirk liegt unfern dem

Pfarrdorfe Ueberstorf die vom protestantisch-kirchlichen
Hülfsverein von Bern gegründete und geleitete Privat-
schule für die Kinder reformirter Eltern zu Obermettlen.
Seit letztem Neujahr nur provisorisch besetzt, wird sie an-
mit zu definitiver Besetzung ausgeschrieben und die Tit.
Mitglieder des Lehrerstandes zur Anwerbung eingeladen.
Der Termin zur Anmeldung ist drei Wochen nach dem

Datum dieser Ausschreibung; die Anmeldungen können

mündlich oder schriftlich geschehen, unter Beilegung schrift-
licher Zeugnisse, entweder bei dem Präsidenten des Vereins

Hrn. Pfarrer Baggesen, oder bei dem Kassier Hrn. Helfer
R. Kühn an der Spitalgasse in Bern. Die verlangten
Leistungen sind diejenigen welche für die Primärschulen
unsers Kantons die gesetzlich vorgeschriebenen sind; nebst-
dem wird Kenntniß des Ackerbaus verlangt, da die Bc-
wirthschaftung eines Schulgütchens von zirka 7 Iucharten
mit der Lehrerwohnung verbunden ist; besonders aber ver-
langt der Verein christliche Ueberzeugungen, untadelhaften,
frommen Christenwandel und Liebe zum Evangelium, dessen

HZerkündiger er unter einer katholischen Umgebung sein

Verantwortliche Redaktion! I. König.

soll. Der Verein, dem die Wahl und Beaufsichtigung
des Lehrers obliegt, verspricht demselben Fr. 500 Lehrer-
besoldung «worin die Fr. 150 Beitrag der Hausväterge-
meinde, und Fr. 80 als Zinsertrag von Iucharten
Land miteingerechnet sind), nebstdem freie Wohnung und
unverzinsliche Benutzung von 2 Iucharten Pflanzland.

Namens des protestantischen Hülfsvereins:
^Der Aktuar:

L. Wellenberg, Pfarrer.

KW- Wohlfeile Bücher! "MW
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Spottpreise erlassen:
Bern et, I. I., Christliches Sonntagsblatt, enthaltend

Predigten und Betrachtungen. Jahrgänge 1839 und
40. Beide Jahrgänge statt 4 Fr. nur 50 Ct.

Kem pis, Tb o m a s v. Vier Bücher von der Nach-
folge Jesu Christi. Grober Druck (1840). Sauber
gebunden nur Fr. 1. 20.

Meier, I., Schule der Geduld. Neu bearbeitet von
Karl Steiger. (1846.) Statt 3 Fr. nur 50 Ct.

Predigtsammlung schweiz. evangelischer Geistlicher
(1839). Gut gebunden, statt Fr. 3. 35 nur 70 Ct.

Zeller, Johs. Predigten. (1840). Gut gebunden,
statt Fr. 3 nur 50 Ct.

Debrunner, Joh. Die Erlebnisse der Schweizer-
kompagnie in Venedig. Mit dem Bildnisse Manins,
einem Plane von Venedig und der Lagunen und 7
feinen Bilder». (1850). Statt 5 Fr. nur Fr. 1.

Gewerbeblatt, schweizerisches. Herausgegeben von
Dr. Bolley. Jahrgänge 1847—51 mit vielen Abbil-
düngen. Alle 5 Bände statt 28 Fr. nur Fr. 4.

Im Thür n, I. H. Landwirthschaftliche Beschreibung
der Gutswirthschaft Castel. Mit 9 Tafeln Abbildungen.
(1645). Statt Fr. 6 nur Fr. 1.

Alpenrosen, neue. Eine Gabe schweizerischer Dichter.
Herausgegeben von I. I. Reithard. Jahrgang 1848
mit 1 Bildniß. Elegant in Leinwand mit Vergoldung,
statt 6 Fr. nur Fr. 1.

— Dasselbe. Jahrgang 1849 mit Jer. Gotthelfs Bildniß.
Ebenso gebunden, statt 6 Fr. nur Fr. 1.

R e i t h a rdt, I. I. Die Jesuiten von Freiburg. In-
teressante Erzählung aus der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts. (1848). nur

"
50 Ct.

W i d m e r, C. Thurgauische Stcaffälle. (1846.) nur Fr. 1.
LW- Zugleich zeige ich an, daß in jüngster Zeit zwei Kataloge

(Nr. 19 u. 20) von meinem antiquarischen Lager erschienen sind,
welche zusammen gegen 5000 Nummern meistens neuere werthvolle
Werke aus allen Zweigen der Literatur enthalten und welche ich
jedem Lileraturfrennde auf frankirle Briefe franko zusende.

in A m r i s w eil, Kt. Thurgau.

H» verkaufen
1) Klassiker des Auslandes. Eine Hausbibliothek für alle Stände.

Berlin 1358 und 1859.
Boz. Oliver Twist. 3 Bde.
Bulwcr. Eugen Aram. 2 Bde. Die legten Tage v. Pompei

3 Bde. Rienzi, der letzte Tribun. 3 Bde.
Cooper. Der Spion 3 Bde. Der Lotsee 3 Bde. Der

Bravo 3 Bde.
Scott. Wawerlei 2 Bde. Quentin Dnnvard 2 Bde. Das

Kloster 3 Bde.
Viktor Hugo, Die Liebfranenkirche. 2 Bde.

Alle 29 Bande zusammen für Fr. 20. (Ladenpreis über
Fr. 40) in ganz neuen broschirten, eleganten Lieferungen;
zwei Werke gebunden in Halbfranzband.

2) Schillers sämmtliche Werke. 13 Bde. Halbfrzb. um Fr. 10.
3) Bibliothek ausgewählter Memoiren des 13. u. 19. Jahrhunderts.

12 Bde. brosch. wie neu um Fr. 5, (Ladenpreis Fr. 44).
4) Sammlung der Gesetze und Dekrete von Niggeler-Vogt. Hlfrzb.

um Fr. 3.
Bei wem, sagt die Erpedition dieses Blattes.

— Druck und Verlag von E. Schüler.


	

